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Verwaltungsverfahren - AVG

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §42 Abs1

Rechtssatz

Wenn während einer mündlichen Verhandlung materielle auf Vorgaben eines zwar schon beschlossenen, daher noch

nicht rechtswirksamen Bebauungsplanes und einer ebenfalls noch nicht rechtskräftigen Bauplatzerklärung

eingegangen wird, können durch die formelle Änderung der Rechtslage durch die in der Folge eingetretene

Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes keine neuen Einwendungen entstehen, weshalb von der Wirkung der

Präklusion alle bei der mündlichen Verhandlung nicht vorgebrachten Einwendungen erfolgt sind (Hinweis auf E vom

27.6.1979, 2433/77).
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